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oorgelegt werben wirb, um bann bem ©rogen Dîate
unterbreitet ju werben ; ber IReglerungSrat Jjat bie' neuen
pane bereits genehmigt unb ba§ iBaubcpartement mit
ber Ibfaffung beS IRatfdjlageS an ben ©rogen 91at be=

auftragt. 83or aßenr ift ber ©runbrig beS 33aue§ oöflig
oeränbert worben; er ift mehr in bte breite gesogen
worben, mit Çcmptfaffabe gegen ben ©palenrtng.

SllterSafgï Paraît. Set ©emetnberat non SXarait
fteHt su ßanben ber ©inmohnergemetnbe ben Eintrag-,
es fei sur ©tfteßmtg eines Sflrger- unb ©Inwohner»
PnmbhaufeS auS ben 2Rittelri bet gjerofé Stiftung baS

©ut beS ©eneraïS Çerjog fei. um bte Summe
oon 185,000 granïen anjufaufen. Das Çeroféftift foD
bürgern unb foldjen ©Inwohnern non Slarau, bie melp
als seh" S^re anfäffig ftnb, com 55. liter« fahre an
lufnahme gewähre«. ©S foßen su Infang gitïa 25 $er*
fönen aufgenommen werben. ®aS ju btefem gwcct in
luSfidjt genommene ®ut beS oetfiorbenen ©eneraïS fpanS
^etjog, îurjweg ^er^oggut genannt, liegt an bet Sad)
ftrage in ruhiger Sage. ©a§ |jauS würbe im Bahre
1819 nadt ben ißlanen beS lt'c|ite?ten SBeinbrunrter
but£§ Ircftiteft @fdj er non ßttridf erbaut.

©fe (£ifen$ent?ale im 33erti
(5d.miei3crifcljc genimlfielte für ben Be3ttg roti

Stafyi «nb ifen ans Dcuifcblcmb)
hat an bte SRitgliefcer btefer ©enoffenfdjaft ein Qirîular
gerietet, bem wir folgenbeS entnehmen :

Die fdjweiserifdje ©ifen sen irale ift baS oberfte unb
einsige Organ, ba§ für bie ©infuhr auS ®euif'd)Ianb con
©fen unb ©tal)l ber weiter unten genannten tßofüionen
bte moggebenben formen auffteßt. ©ifen unb ©tahl ber
erwähnten Qoßtarifpofitionen îann au» ®eutfc|lanb unb
Sujtemburg non Schwerer Importeuren nur belogen
werben, wenn bie bejüglic^e 3kfteflung bittet) bie ©ifew
jentrale oiftat worben ift. ®te ©ifenjentrale oiftert feine
Sefteßisrgen auf biefe SBaren, bie oon ginnen eingereiht
roerben, bie nidji SRitglteber ber ©enoffenfdjaft ftnb.
Die beutfhe Sleid^Soertretung in 3ktn hat eS übernom»
men, ernfiltch bafür beforgt su fein, baff unoersüglich bie
bereits freigegebenen ©ifen» unb ©tahlmengen an bie
®djwets ausgegeben werben, bte in ben beutfegen SBerfen
oetfanbbereit liegen, ober »on biefen fdjon juw 33erfanb
gebracht, aber oon beulten ImtSfteflen an ber ©djroeiser-
grenje wteber aufgehalten worben ftnb. ©emâg Irt. 1
ber ©enoffenfchafiSfiaiuten fäßt ber Bmpott au§ ©eutfeij
lanb ber nac|ftehenb aufgeführten SBaten in ben ®e
fdjäftSfrelS ber f'ehweisertfdjen ©ifenjentrale. @3 ift babei
3U beachten, baft bie angewanbten tBeseläjnungen sum Seil
Sammelbeseichnungen ftnb unb baft bem fhweijetifhen
Bolltarife einbeutig ju entnehmen ift, welch« oer [Rieben en
Daren unter bie einzelnen -Rummem eingereiht ftnb.
Stummer fee§ fc^wen.

3oUtarif§
oiA / Otobeifen in SDlaffeln

\ tRoißtat)! unb ©djmiebeifen
710b gerrofitijium, gerroebrom tc,, roh
711 SSradjeifen unb Sllteifen

712—714 [Runbeifen
715 Sffialjbtabt

716—718b g-Iadjeifen, Quabrateifen
719—721 gaffoneifen
722—724 @iîen, gesogen ober £att geroaljt

72o-727, 729, 730a, \
730b /
728

©ifenbled)

®efopierte unb Spnamobledje
731—759 / ©ifenblecfie, oersinnt rc„ con weniger al§

\ 3 SmUirneter ®icte
733—736, 740 ©ifenbûbrfihienen unb -.fdjraeHen w.
'37—739, 741 @ifenba£)nroagew u. Soïomotiontaterial rc.

742—744 ©djmiebeiferne tRöbren tc.
793—801 Staren au§ ©rauguh
802a—809 ©djtniebemaren
879—880 Sötafdjinenteite, rob oorgearbeitet rc.

ong / ©tferne Stonftrultionen tc., fdjraiebeiferne
\ Oîotjre tc.

gragen, bte ftc§ begießen auf SRaterial, ba§ wohl
unter bie oorftehenb aufgeführten iRummettt beS fhwei=
gerife^ers SoßtartfS föüt, baS aber auS ben ©ntentelänbern
ober im Sranfit burdj biefe eingeführt werben foß ober
baS auS neutralen Sänbern ftammt unb im Sranfü bureb
®eutfhla«b geht (3- *8. fhwebifher Stahl) faßen nicht
in ben ©efhäftSlreiS ber ©ifensentrale, fonbern werben
nah ntie oor im erften gaß bntdf bie entfprehe«ben
©pnbiîate ber S. S. S, im 3weiten gaß oon ber f)an=
belSabteilung beS fhwei3erifhen ißolittfehen Departements
behanbelt. gür folche Barett ftnb beutf^e ©uxhfuhï'
bewißigungen nötig, bie ben Importeuren burd| bte

Sreuhanbfteße gfirich gugeftettt werben. Sie grage, ob
unb wie bte Eünftigen ©Infuhr « SSerhättniffe oon Stahl
unb ©ifen auS bem burch ®eutfd)£anb offupierten Seile
Belgiens geregelt werben, ift gurgelt noch abge»
Hart, ©enoffenfhafter, bie in ben fahren 1911—1913
oerhäItniSmä|ig groffe Quantitäten 6elgtfc§en ©ifenS
eingeführt haben, ftnb immerhin etngelaben, biefe 3mport=
3iffern ber @ifen3?ntrale in befonberem ©^reiben ansu»
geben. Über bie Siegelung ber ©infuhr aßer gertigfabrifate
auS ©ifen unb ©tat)!, bie ni^t in ben oben aufgeführten
Slummerrt beS fepwe^nifhen goßtarifS enthalten ftnb,
werben bemnächft öefonbere Seftimmungen erlaffen werben.

Die „Slichtlinien über bie ©efhäfiSführung ber ©ifen»
3enirale" ftnben fth als Unhang in ber enbgültigen
luSgabe ber Statuten. Die ©ifensentrale befaßt fth nur
mit ber Setteilung (Kontingentierung) unb ber bamit
in bireftem ßnfammenhang fiehenben Kontrolle über
bte effeftioe ©infuhr oon beutfhem (einfthii^üh Iu?«m»
burgifhem) ©ifen unb Stahl. ben „ßüchtßnien" ift
auSbrüdlish barauf hingewkfen worben, ba^ bie Sätigung
oon Sleferungäcbfdhlüffen auSfhliefêlih Sache beS 33e=

fteßerS ift. Die ©ifensentrale mug eS gnmbfäfelich ab»

lehnen, in irgenb einer gorm als f]wiiherfqänblerln,
Igenttn ufro. fith in bte Dlenfie ber ©etioffenfhafter
ober oon beutfh«« ©jporteuren gu fteßen. SRit iRüdphi
auf bte bergeiiige ftarfe Bttanfpruchnahme manche beut»

fdfer 3Ber!e buch KsiegSlieferungcn erfolgt bie enbgülttge
Suweifung ber ©hweiseraufträge an bie beutfdje
Bnbuftrie burh bie „Deutfc|e ©ifengenirale in Serlin",
bie ftth oorbehält, für maxïfgangige ÇanbelSware, beren
Qualitäten unb greife einheitlich geregelt ftnb, biefe 3«'
weifung an girmen nach ihrer SBahï twrsmtehmen. ©o»
weit eS mögltdh ift, foßen immerhin bie bisherigen 3k»
gtehunaen ber Steferanten su ihren Abnehmern, begto.

ihren töettreterfirmen aufrecht erhalten bleiben, lud) foß
auf beftehenbe genereße Ibf^Iüffe unb, wo foldje nid^t
beftehen, auf begrünbete SStmfcSe nach bsfüntmten Stefe»

ran ten fo oiel als möglith ißüclfiept genommen werben.
Der 33eftefier wirb gut tun, bei ben Svaufunter!)anblun gen
feinen beutfdjet? Steferanten hierauf auSbrüdlidh aufmer!=

fam su maehen. Sßon ber beutfdjen tReldjSoerireiung in
Sern ift ber ©ifensentrale bie beftimmte guftdherung
gemacht worben, bag bie beutf^en Serbanbe unb gabri»
faulen-artgewiefen werben, Offerten nach ber Schweis
3« machen unb ftdj auf SieferungSabf^lüffe mit bem oben

ermähnten Vorbehalt ber enbgüliigen guieilung etnsu»

laffen. Stlte Kontratte foßen grunbfähltch in Kraft be»

ftehen bleiben. 2Bie ho«h ft«h in ben nächften SRonaten
bie oon ffieutfdhlanb erhältlichen ©efamtmengen belaufen
werben, fleht noch ,ntc|i feft. lu§ biefent ©runbe ift
bie ©tfengentrale nicht in ber Sage, ben ©enoffenfdjaftetn
auf längere Qeit hinaus beftimmte monatliche SRengen

guguteite«. ,fjm ©inoentehmen mit ber beutf^en 9tei^§»
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vorgelegt werden wird, um dann dem Großen Rate
unterbreitet zu werden; der Regierungsrat hat die neuen
Pläne bereits genehmigt und das Baàpartement mit
der Abfassung des Ratschlages an den Großen Rat be-

auftragt, Vor allem ist der Grundriß des Baues völlig
verändert worden; er ist mehr in die Breite gezogen
worden, mit Hauptsassade gegen den Spalenring.

Alters asyl Aar«. Der Gemeinderat von Aarau
stellt zu Handen der Einwohnergemeinde den Antrag,
es sei zur Erstellung eines Bürger- und Einwohner-
Pfrundhauses aus den Mitteln der Herofä Stiftung das
Gut des Generals Herzog sel. um die Summe
von 185.000 Franken anzukaufen. Das Herosästist soll
Bürgern und solchen Einwohnern von Aarau, die mehr
als zehn Jahre ansässig sind, vom 55. Altersjahre an
Aufnahme gewähren. Es sollen zu Anfang zirka 25 Per-
sonen ausgenommen werden. Das zu diesem Zweck in
Aussicht genommene Gut des verstorbenen Generals Hans
Herzog, kmzweg Herzoggut genannt, liegt an der Bach
straße in ruhiger Lage. Das Haus wurde im Jahre
18i9 nach den Plänen des Architekten Weinbrunner
durch Architekt Escher von Zürich erbaut,

Die EiseNzenàle à Bern
(Schweizerische Zentralstelle für den Bezug von

Stahl und Gisen aus Deutschland)
hat an die Mitglieder dieser Genossenschaft ein Zirkular
gerichtet, dem wir folgendes entnehmen:

Die schweizerische Eisenzentrale ist das oberste und
einzige Organ, das für die Ginfuhr aus Deutschland von
Eisen und Stahl der weiter unten genannten Positionen
die maßgebenden Normen ausstellt. Eisen und Stahl der
erwähnten Zolltarifpositionen kann aus Deutschland und
Luxemburg von Schweizer Importeuren nur bezogen
werden, wenn die bezügliche Bestellung durch die Eilen-
zentrale visiert worden ist. Die Eisenzentrale visiert keine

Bestellungen auf diese Waren, die von Firmen eingereicht
werden, die nicht Mitglieder der Genossenschaft sind.
Die deutsche Reichsoertretung in Bern hat es übernom-
men, ernstlich dafür besorgt zu sein, daß unverzüglich die
bereits freigegebenen Eisen- und Stahlmenam an die
Schweiz ausgegeben werden, die in den deutschen Werken
versandbereit liegen, oder von diesen schon zum Versand
gebracht, aber von deutschen Amtsstellen an der Schweizer-
grenze wieder aufgehalten worden sind. Gemäß Art. 1
der Genossenschafisstatuten fällt der Import aus Deutsch
land der nachstehend aufgeführten Waren in den Ge-
schäftskreis der schweizerischen Eisenzentrale. Es ist dabei
zu beachten, daß die angewandten Bezeichnungen zum Teil
Sammelbezeichnungen sind und daß dem schweizerischen
Zolltarife eindeutig zu entnehmen ist, welche verschiedenen
Waren unter die einzelnen Nummern eingereiht sind.
Nummer des schweiz,

Zolltarifs
7,^, / Roheisen in Masseln

s Rohstahl und Schmiedeisen
710d Ferrostlizium, Ferrochrom zc., roh
711 Brucheisen und Alteisen

712—714 Rundeisen
715 Walzdraht

71V—7t8b Flacheisen, Quadrateisen
719—721 Fassoneisen
722—724 Eisen, gezogen oder kalt gewalzt

72o-727. 729, 730a,
730b /
728

Eisenblech

Dekapierte und Dynamobleche
731-.7U-, / Eisenbleche, verzinnt zc„ von weniger als
' ^ 1 3 Millimeter Dicke

733—730, 740 Eisenbahnschienen und -schwellen zc.
l37—739, 741 Eisenbahnwagen- u. Lokvmotivmaterialzc.

742—744 Schmiedeiserne Röhrenzc.
793—801 Waren aus Grauguß
802a—809 Schmiedewaren
879—880 Maschinenteile, roh vorgearbeitet zc,

ggg / Eiserne Konstruktionen zc,, schmiedeiserne
s Rohre zc,

Fragen, die sich beziehen aus Material, das wohl
unter die vorstehend aufgeführten Nummeîn des schwel-
zerischen Zolltarifs fällt, das aber aus den Ententeländern
oder im Transit durch diese eingeführt werden soll oder
das aus neutralen Ländern stammt und im Transit durch
Deutschland geht (z. B. schwedischer Stahl) fallen nicht
in den Geschäftskreis der Eisenzentrale, sondern werden
nach wie vor im ersten Fall durch die entsprechenden
Syndikate der 8. 8. 8, im zweiten Fall von der Han-
delsabteilung des schweizerischen Politischen Departements
behandelt. Für solche Waren sind deutsche Durchfuhr-
bewilligungen nötig, die den Importeuren durch die
Treuhandstelle Zürich zugestellt werden. Die Frage, ob
und wie die künftigen Einfuhr - Verhältnisse von Stahl
und Eisen aus dem durch Deutschland okkupierten Teile
Belgiens geregelt werden, ist zurzeit noch nicht abge-
klärt. Genossenschafter, die in den Jahren 1911—1913
verhältnismäßig große Quantitäten belgischen Eisens
eingeführt haben, sind immerhin eingeladen, diese Import-
ziffern der Eisenzentrale in besonderem Schreiben anzu-
geben. Über die Regelung der Einsuhr aller Fertigfabrikate
aus Eisen und Stahl, die nicht in den oben aufgeführten
Nummern des schweizerischen Zolltarifs enthalten sind,
werden demnächst besondere Bestimmungen erlassen werden.

Die „Richtlinien über bis Geschäftsführung der Eisen-
zentrale" finden sich als Anhang in der endgültigen
Ausgabe der Statuten. Die Eisenzentrale besaßt sich nur
mit der Verteilung (Kontingentierung) und der damit
in direktem Zusammenhang stehenden Kontrolle über
die effektive Einfuhr von deutschem (einschließlich luxem-
burgischem) Eisen und Stahl. In den „Richtlinien" ist
ausdrücklich darauf hingewiesen worden, daß die Tätigung
von Lteferungsc-bschiüssen ausschließlich Sache des Be-
stellers ist. Die Eisenzentrale muß es grundsätzlich ab-
lehnen, in irgend einer Form als Zwischenhändlern,
Agentin usw. sich in die Dienste der Genossenschafter
oder von deutschen Exporteuren zu stellen. Mit Rücksicht
aus die derzeitige starke Inanspruchnahme mancher deut-
scher Werke durch àiegêlieferungm erfolgt die endgültige
Zuweisung der SÄweizeraufträge an die deutsche

Industrie durch die „Deutsche Eisenzentrale in Berlin",
die sich vorbehält, für marktgängige Handelsware, deren
Qualitäten und Preise einheitlich geregelt sind, diese Zu-
Weisung an Firmen nach ihrer Wahl vorzunehmen. So-
weit es möglich ist, sollen immerhin die bisherigen Be-
Ziehungen der Lieferanten zu ihren Abnehmern, bezw.
ihren Vertreterfirmen aufrecht erhalten bleiben. Auch soll
aus bestehende generelle Abschlüsse und, wo solche nicht
bestehen, auf begründete Wünsche nach bestimmten Liefe-
ran ten so viel als möglich Rücksicht genommen werden.
Der Besteller wird gut tun, bei den Kaufunterhandlungen
seinen deutschen Lieferanten hierauf ausdrücklich aufmerk-
sam zu machen. Von der deutschen Reichsvertretung in
Bern ist der Eisenzentrale die bestimmte Zusicherung
gemacht worden, daß die deutschen Verbände und Fabri-
kanten angewiesen werden, Offerten nach der Schweiz
zu machen und sich auf Lieferungsabschlüfss mit dem oben

erwähnten Vorbehalt der endgültigen Zuteilung einzu-
lassen. Alte Kontrakte sollen grundsätzlich in Kcast be-

stehen bleiben. Wie hoch sich in den nächsten Monaten
die von Deutschland erhältlichen Gesamtmengen belaufen
werden, steht noch nicht fest. Aus diesem Grunde ist
die Eisenzentrale nicht in der Lage, den Genossenschaftern
auf längere Zeit hinaus bestimmte monatliche Mengen
zuzuteilen. Im Einvernehmen mit der deutschen Reichs-
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oertretung in Sern wirb bie. ©ifencentrale auch ©efieh»
lungen oifieren, bie erft nach bem 30. April 1917 (@nb*
termin be« jetzigen |>anbelSabfommenS) pr Siefermtg
gelangen foüett, irtforoeit folche griffen burch bie Statur
ber ©efieüung bebingt ftnb,

Sie ©ifencentrale ifi angefragt warben, ab in ben
im |>anbelSabCommen oorgefehenen SRengen baS SRaterial
inbegriffen fei, baS non fc^naeigerifd^en gabrifanten für
eoentueße £>eereSlieferungenan Seutfchlanb benötigt
wirb. Sie @ifengentrate befliß »an ber beutfdje« SteichS»

oertretung in ©era bie beftimmte ©rClärung, baß bas
nicht ber gafl fei. Sie beglichen ©efießungen, in benen
barauf ^ingewiefen ifi, baß eS fich um Material für
beutfdje ÇeereSliefetungen ijanbelt, Sja&en aber burd) bie

©ifencentrale in Sern p gehen unb werben oon ihr an
bie beutfdje gieereSoerwaltung weltergeïettet. Sie grage
ber teilweifen Anrechnung auf bem Kontingent
ber betreffenben Qmporteurftrma bleibt oorbehalten.

gür bie ©ejüge aon ©ifen unb Stahl auS ®eutfc^=
lanb, mit benen ftdj bie ©ifencentrale in ©era befaßt,
ftnb AuSfuhr»©ewißigungen, wie ße bisher butch bie

Sreithanbfieße 3üsict| ben Importeuren auSgehänbigt
würben, nicht meßt erforbetlich. Auch ftnb bie beutfd&en
Sieferanten nicht berechtigt, an ihre Sieferungen Sonber»
oorfrigriften in bepg auf bie ©erwenbung i'qreä SRaterialS

p fnupfen. Sie ©ebingungen, unter benen öiefeS SRaterial
oerwenbet werben barf, ßnb im $anbelSabïommen swiften
ber Schwele unb Seutfchlanb allgemein gültig fefigelegt,
unb bie Kontrolle hierüber wirb non ber in Art, 5 Des

AMommenS erwähnten luSfuhrïommiffion ausgeübt, in
ber bie Sreuhanbfieße Qörith vertreten ifi. gür bie burch
bie 3etiiKßlfteIIe oermütelten ©eeüge non ©Ifen unb ©iaht
ïommen auch bie fogenannten lînfchabUc6feitS ober äßm
liehen ©rtlärungen, wie fchweleetifche Çanbler fich folche
bisher oon fdjweieerifchen Abnehmern auSfteßen ließen,
fiinftig gänzlich in gortfaH. ©ei âBeiteroerïauf ifi auf
ber gaïtur bie ©emerîung anpbrtngen : „Stefe SBare
ifi beutf^en UrfprungS." gür gertigfabriïate, bie

nicht unter bie im Irt. 1 ber Statuten ber ©enoffew
Waft unb unter bie oben ermähnten ßoüpoftiionen fallen,
fönnen nadj wie oor bei ©tteilung ber beutfehen AuS*
fuhrbewiHigung befonber® ©ebingungen atifgefießt werben.
®ie S^affung ber ©ifencentrale hat für folc|e SBaren
am Straft ber Sreuhanbfieüe Qüuch nichts geänbert.
QnSbefonbere ift ber Importeur ber Sreithanbfieße gegen»
über oerantwortlich, baß bie allgemeinen unb bie bejon»
bern ©ebingungen, bie an bie Ausfuhr btefer SBaren
au§ Seutfchlanb gefteüt worben ftnb, eingehalten werben.
3m Sinne beS fchroeieerifdj»beutfchen AbïommenS fallen
bie bisherigen Sperrliften bahtn.

Sa§ Strglemesst Be? fthmeijetifäjets ©ifeajeniraïe
enthält folgenbe Stidjtlinien :

1. Sie Sieferungen feitenS SeutfdjlanbS erfolgen auf
ber ©runblage einer ©erhremchBltfie, bie an §anb beS

bisherigen normalen fdjweieerifchen SRonatSbebarfS fefi»
gefegt wirb. SUÎit StficEficht auf bie buidj ben Krieg be»

btngten ©erhältniffe ifi aber mit Abweisungen oon btefer
©rmtblage, b. h. mit ber SRögllchfett einer ©eßhränfttng
ber ©ebarfmengen p rennen.

2. ®ie ©efteßungen ber SRüglieber ber Zentrale in
Seittfdjlanb foßen in bemjenigett Umfange unb innerhalb
berjenigen grifien erfolgen, wie fte bem normalen ©e*
barfe ber ©efteßer mit SiMfichi auf bie richtige Aufrecht*
erhaltung ihres ©efchäftSbetriebeS entfpreSen.

3. ®er ©erïehr ber WweherifSen ©efteßer mit ihren
Sieferanten beutfdjen -ÏÏRaterialS foß oorbehältliS ber
naSftehenben ©eftimmungen in ber bisherigen SBeife

por fich g«hen. ®ie Sätigung oon SieferungSabfSlüffen
ift auSfSließliS SsS® beS einzelnen ©eßeßerS. ®ie
Sieferungen erfolgen jeboS nur im ©inoerftänbniS ber

gentrale, b. h- jeber Abruf (Specification, ©ingelbefteßung)
unterliegt ber ©enehmigung ber Zentrale, wel^e %
©ifum naS ©erüdftStigung beS bem Sanbe pr ©er=

fügung ftehenben ©efamtContingenteS in ber betreffenben
SBarengattung unb ber bem einzelnen ©ejüger gugeteilten
bejügliSen Quote, eoentueß auS ber beim ©ejügec
lagernhen ©orräte erteilt, ©hie ©eftanbeSaufnahme übet

biefè ©orräte fann namentliS etforbctliS werben, too
bie §ur ©er fügung ftehenbe SRenge fnapp ift. ®aS ©ifum
!ann für bie Abrufe eines ©ecügerS auS genereß für
einen gancen SRonat erteilt werben.

4. ®ie 3'-».ieilung ber gefamten ©ifenmengen an bie

eincelnen ©ecüg'er erfolgt nach folgenber SRaßgabe:
a) bem burchfchttitilichen SBegug an ben oerfStebenen

SBarengattungen in ben fahren 1911/13;
b) bem Umfang unb ber Art feines ©efSaftSbetrtebeS.

5. ©ehufs gefifießung ihrer ©ecugfquoten finb bie

©epger oerpfliStet ber ©efcpftSlettung ber Zentrale
auf ©erlangen bie noiwenbigen ftatiftifSen Angaben ein»

CureiS^n unb ötefe erforberllS«nfaßS burS bie ,,®reu»

hanbjteße QüriS für ©infuhr beulWer unb öfterreiSifch*
ungarifSer SBaren in bie Schwele" nachprüfen p laffen.
®le ©efSäftSlettung ift auS befugt, bvsrty bie Sreuhattb»
fteße SüriS ©eftanbeSaufnahme« p oeranlaffen.

6. ®ie Kontroße über bie ©tnhaltung ber fettenS

SeutfSlanbS für ben ©ecug oon Gsifen unb Stahl auf»

gefießten ©ebingungen unb bie ©ntgegennapme bezüglicher
Kautionen erfolgt nach mie oor bur^ bie Sreuhanbßeße
QürW.

7. gm: ®edCung ber Koßen ber gentralfteße ift eine

©ebühr oorgefehen, bis auf ber ©ewichtSeinheit beS 6e>

Cogenen ©ifenS, beew. Stahls erhoben unb im übrigen
oom ©ermaltungSrat feftgefeht wirb. ®iefe ©ebühr wirb
jeweilen im SRoment ber ©ifumSerteilimg fäßig.

JTtt$$feIlH»0$wcscn.
SS« lumelÖKsge« für Sie f^welcrsifsh«

meffe f.a Safel laufen auS aßen Seilen ber Schweis
unb auS ben oetfehiebenen ©ebieten oon ©swerbe, ^anbel
unb Snbuftrie, bie in 20 SRuftergruppen oerieilt fein

werben, fowohl an ßahl mie auch Umfang hö^fi er»

freutich ein.

$olg«3Rarft0erid)te.
ÜBes Bie #oïcpretfe im Hßitoti berieten

bie' „©ïarner Stachr." auS Sinthal: „®ie §olcgant
bei SagwenS ®orf erhielte für bie paufdjal oerfietgerten
^olcteile in oetf^iebenen SBalbgebteten einen ©efantt«

erlös oon 5827 gc. gegenüber ber amifichen S^ä^ung
oon 4005 gr., waS einen Auf fehle g oon 48% bebeutet,

gür baS auf Stachmaß abgegebene fwlc bewegte fich bet

©clöS ewifeh^ gr- 17.10 unb gr. 29.50 per m®, toäh*

renb bie ©eranlagung fich awf 5k. 12.50 bis gr. 16.

betief. ®er Auffcfjlßg in btefer Kategorie beträgt nicht

weniger als 81 %. @§ mag biefeS Sîefultat ja für bie

SiagwenSCaffe recht erfreulich fein. Ob babei aber auch

bie fwlcer — tro| ber abnorm hohen ^olcpreife — noch

auf ihre Steäjnung ïommen, ifi freilich eine anbere grage.

©ine partie fßapierhölc galt gr. 12,70 per Stet."

©fßSüMlö ©ifeheff je«. (Korr.) Sie ^olcgant oom

legten SRontag ift fe|r günfiig oerlaufen. @S würbe bei

1,01 m® SRittelftamm gr. 51.10 per m® erlöft,
Inbegriffen, Çolc prgett ftehenb, jeboc| liegenb oh^
Sttnbe pgemeffe«. guhrlohn auf bie ©ahn ober

Säge gr. 3.50-8.—, ^ö^ßer ©rlöS gr. 58, niebrigft«

gr, 39,10 per m®..
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Vertretung in Bern wird die Eisenzentrale auch Befiel-
lungen visieren, die erst nach dem 30. April 1917 (End-
termin des jetzigen Handelsabkommens) zur Lieferung
gelangen sollen, insoweit solche Fristen durch die Natur
der Bestellung bedingt sind.

Die Eisenzentrale ist angefragt worden, ob in den
im Handelsabkommen vorgesehenen Mengen das Material
tnbegriffen sei, das von schweizerischen Fabrikanten für
eventuelle Heereslieferungen an Deutschland benötigt
wird. Die Eisenzentrale besitzt von der deutschen Reichs-
Vertretung in Bern die bestimmte Erklärung, daß das
nicht der Fall sei. Die bezüglichen Bestellungen, in denen
darauf hingewiesen ist, daß es sich um Material für
deutsche Heereslieferungen handelt, haben aber durch die

Eisenzentrale in Bern zu gehen und werden von ihr an
die deutsche Heeresverwaltung weitergeleitet. Die Frage
der teilweisen Anrechnung auf dem Kontingent
der betreffenden Jmportemstrma bleibt vorbehalten.

Für die Bezüge von Eisen und Stahl aus Deutsch-
land, mit denen sich die Eisenzentralk in Bern befaßt,
sind Ausfuhr-Bewilligungen, wie sie bisher durch die

Treuhandstelle Zürich den Importeuren ausgehändigt
wurden, nicht mehr erforderlich. Auch sind die deutschen
Lieferanten nicht berechtigt, an ihre Lieserungen Sonder-
Vorschriften in bezug auf die Verwendung ihres Materials
zu knüpfen. Die Bedingungen, unter denen dieses Material
verwendet werden darf, sind im Handelsabkommen zwischen
der Schweiz und Deutschland allgemein gültig festgelegt,
und die Kontrolle hierüber wird von der in Art. 5 des
Abkommens erwähnten Ausfuhrkommission ausgeübt, in
der die Treuhandstelle Zürich vertreten ist. Für die durch
die Zentralstelle vermittelten Bezüge von Eisen und Stahl
kommen auch die sogenannten Unschädlichkeits- oder ähn-
lichen Erklärungen, wie schweizerische Händler sich solche

bisher von schweizerischen Abnehmern ausstellen ließen,
künftig gänzlich in Fortfall. Bei Weiterverkauf ist auf
der Faktur die Bemerkung anzubringen: „Diese Ware
ist deutschen Ursprungs." Für Fertigfabrikate, die

nicht unter die im Art. 1 der Statuten der Genossen-
schuft und unter die oben erwähnten Zollposiiionen fallen,
können nach wie vor bei Erteilung der deutschen Aus-
fuhrbewilligung besondere Bedingungen aufgestellt werden.
Die Schaffung der Eisenzentrale hat für solche Waren
am Dienst der Treuhandstelle Zürich nichts geändert.
Insbesondere ist der Importeur der Treuhandstelle gegen-
über verantwortlich, daß die allgemeinen und die beson-
dern Bedingungen, die an die Ausfuhr dieser Waren
aus Deutschland gestellt worden sind, eingehalten werden.
Im Sinne des schweizerisch-deutschen Abkommens fallen
die bisherigen Sperrlisten dahin.

Das Rkglemesi Ser schweizerischm Msmzmèrà
enthält folgende Richtlinien:

1. Die Lieferungen seitens Deutschlands erfolgen auf
der Grundlage einer Berbrauchsliste, die an Hand des

bisherigen normalen schweizerischen Monatsbedarfs fest-
gesetzt wird. Mit Rücksicht auf die durch den Krieg be-

dingten Verhältnisse ist aber mit Abweichungen von dieser
Grundlage, d. h. mit der Möglichkeit einer Beschränkung
der Bedarsmengen zu rechnen.

2. Die Bestellungen der Mitglieder der Zentrale in
Deutschland sollen in demjenigen Umfange und innerhalb
derjenigen Fristen erfolgen, wie sie dem normalen Be-
darse der Besteller mit Rücksicht auf die richtige Ausrecht-
erhaltung ihres Geschäftsbetriebes entsprechen.

3. Der Verkehr der schweizerischen Besteller mit ihren
Lieferanten deutschen .Materials soll vorbehältlich der
nachstehenden Bestimmungen in der bisherigen Weise
vor sich gehen. Die Tätigung von Lieferungsabschlüssen
ist ausschließlich Sache des einzelnen Bestellers. Die
Lieferungen erfolgen jedoch nur im Einverständnis der

Zentrale, d. h. jeder Abruf (Spezifikation, Einzelbestellung)
unterliegt der Genehmigung der Zentrale, welche ihr
Visum nach Berücksichtigung des dem Lande zur Ver-
fügung stehenden Gesamtkontingentes in der betreffenden
Warengattung und der dem einzelnen Bezüger zugeteilten
bezüglichen Quote, eventuell auch der beim Bezüger
lagernden Vorräte erteilt. Eine Bestandesaufnahme über

diese Vorräte kann namentlich erforderlich werden, wo
die zur Verfügung stehende Menge knapp ist. Das Visum
kann für die Abrufe eines Bezügers auch generell für
àen ganzen Monat erteilt werden.

4. Die Zuteilung der gesamten Eisenmengen an die

einzelnen Bezüger erfolgt nach folgender Maßgabe:
a) dem durchschnittlichen Bezug an den verschiedenen

Warengattungen in den Jahren 1911/13;
b) dem Umfang und der Art seines Geschäftsbetriebes.

5. Behufs Feststellung ihrer Bezugsquoten sind die

Bezüger verpflichtet, der Geschäftsleitung der Zentrale
auf Verlangen die notwendigen statistischen Angaben ein-

zureichen und diese erforderlichenfalls durch die „Treu-
handstelle Zürich für Einfuhr deutscher und österreichisch-
ungarischer Waren in die Schweiz" nachprüfen zu lassen.

Die Geschäftsleitung ist auch befugt, durch die Treuhand-
stelle Zürich Bestandesausnahmen zu veranlassen.

6. Die Kontrolle über die Einhaltung der seitens

Deutschlands für den Bezug von Eisen und Stahl auf-
gestellten Bedingungen und die Entgegennahme bezüglicher
Kautionen erfolgt nach wie vor durch die Treuhandftelle
Zürich.

7. Zur Deckung der Kosten der Zentralstelle ist eine

Gebühr vorgesehen, die auf der Gewichtseinheit des be-

zogenen Eisens, bezw. Stahls erhoben und im übrigen
vom Verwaltungsrat festgesetzt wird. Diese Gebühr wird
jeweilen im Moment der Visumserteillmg fällig.

Dis AKMsld«NgK« skr Sis schWêiMèschê Muster-
messe i« Basel laufen aus allen Teilen der Schweiz
und aus den verschiedenen Gebieten von Gewerbe, Handel
und Industrie, die in 20 Mustergruppen verteilt sein

werden, sowohl an Zahl wie auch an Umfang höchst er-

freulich ein.

Holz-Marktberichte.
Übes dis Holzpreise im KmioN Mams berichten

die „Glarner Nachr." aus Linthal: „Die Holzgant
des Tagwens Dorf erzielte für die pauschal versteigerten

Holzteile in verschiedenen Waldgebieten einen Gesamt-

erlös von 5827 Fr. gegenüber der amtlichen Schätzung

von 4005 Fr., was einen Aufschlag von 48°/« bedeutet.

Für das auf Nachmaß abgegebene Holz bewegte sich der

Erlös zwischen Fr. 17.10 und Fr. 29,50 per ml wäh-

rend die Veranlagung sich auf Fr. 12,50 bis Fr. 16>

belief. Der Aufschlag in dieser Kategorie beträgt nicht

weniger als 81 °/o. Es mag dieses Resultat ja für die

Tagwenskaffe recht erfreulich sein. Ob dabei aber auch

die Holzer — trotz der abnorm hohen Holzpreise — noch

aus ihre Rechnung kommen, ist freilich eine andere Frage-

Eine Partie Papierholz galt Fr. 12.70 per Ster."

StaSWÄS BischsfszeA. (Korr.) Die Holzgant vom

letzten Montag ist sehr günstig verlausen. Es wurde bei

1,01 m^ Mittelftamm Fr. 51.10 per erlöst. Buchen

inbegriffen, Holz zurzeit stehend, jedoch liegend ohne

Rinde zugemessen. Fuhrlohn auf die Bahn oder M
Säge Fr. 3.50-8.—. Höchster Erlös Fr. 58, niedrigster

Fr, 39,10 per ml
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